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Verlegungen kö Huriie* umljrenö
öer (Geburt.

(©cpfltfj.)

Sie oben erwähnte Verbenbertepung
fann aitcfj bei ber tünfttidjen ©ntwidtung be§

Äopfeg bei Steißlage juftanbe ïornmen, nâmticfj
bann, wenn bie bom Vüden per auf bie ©cput»
tern gelegten Ringer 31t ftarf gefritmmt werben,
fo bap bie gingerfpipen jenen Verbenftrang in
ber Siefe 3Wifcfjen i>atg itnb ©d)utter gu quet»
fdjen üerwögen.

Sie ©ntwidtung be§ Sinbeg bei ©teip»
lagen fann überhaupt auf meprfacpe Seife
ju Verlegungen beg Äinbcg führen. Sitrcp
unrichtigen $ug an ben Veinen fönnen ©etenfe
befdEjäbigt unb fogar Snodjen gebrochen werben.

Sag gefäprlicpfte ift aber ein fatfepeg Raffen
beg jRumpfeg. Senn bie §ebamme mit ihren
fjänben ftatt beg Oberfcpenfetg unb beg Vedeng
ben Seib beg Sinbeg umgreift, fo führt bieg

31t Ouetfdjungen ber Vaucpeingeweibe unb
bauptfäcpticf) 3U gerreipung ber Seher, wag
bann ben -tob beg ftinbeö an innerer Ver»
blutung jur gotge pat.

Senn nach ©eburt beg Vumpfeg bie Strme
getöft werben, paffiert babei fef)r leitet ein
Vritcp beg Oberarmfttod)en§ ober beg ©eptüffet»
beineg, wenn ber (Singriff nicht fuuftgereept
auggeführt loirb. §at man 31t früh nm Vurnpfe
gebogen, fo bleiben bie Sirme in ber $ö(je
3Wifcpen Äopf unb Vedcn eingeftemmt unb
bei ben fdjwierigeit Verfucpen, fie herunter»
gufthieben, Perurfadjt mau befonberS teiefit einen
Oberarmbrucp.

Sirb beim Verfudje, ben Sopf ju entwidetn,
mit roher ©ewatt ober in faffcEjer Vüptung
an ben ©djuftern gebogen, fo fann eine fdfwere
©thäbigung, ebent. ein Vrud) ber ^aïêwirbel»
faute bie gotge fein, woburch in fitrjer |jeit
ber töttidfc Stuggang herbeigeführt wirb.

©nbtief) fann ber äJhtub beê ÄinbeS Oertept
werben, wenn bei ber ©ntmidtung be§ SopfeS
bie in ben 9Jhtnb eingeführten ginger in fatfeher
fRidftung ober 311 gewattfam 3iehen. ®iefe
bielfadjen (gefahren, benen ba§ in Vedenenb»

tage 31fr ©eburt fomntenbe .St'inb auSgefept ift,
haben bie Vorfdfrift Perantafet, in folgen gälten
ftetg einen Strgt 3U rufen. ®a aber in Stb=

wefenheit eines @eburt§hclfer§ bie .öebatnine

ge3Wungen fein fann, fetber §ütfe 31t leifteu,
fo gut fie es bermag, fo mu| fie bie großen
unb 3ahtreichen ©efahren fenneit, benen fie ba§

fiinb burd) if)r ©ingreifen auSfcpt. *
©epr fct)Were Vertepungen fann ein S'inb

bei einer © t u r 3 g e b it r t erteiben. ©3 fommt

* 3m Santon 3 ü r t "b ift ^ ber §efiamme in jebem
gälte Oerboten, ba§ Çerauâgicpen eine» in Vccfencnb-
lagc bcfinbtictjcn finbeë fetber anzuführen.

bor, bap bie ©ebärenbe ihre ißrefwehen für
©tuhtbrang tprtt ; ftürgt bann ba§ ftiub ber
ftehenben grau aug ben ©eburtêteiten heraus,
fo wirb eg beim galt auf ben Voben ober auf
bag 9?acf)tgefchirr eine fdjwere Quetfdfung, oft
mit ,ftnoct)enbruch babontragen. 9îid)t fetten
ift in fotedjert gälten bag Stub in ben Stbort
geftürgt, wohin fid) bie ©ebärenbe wegen itjreg
bermeinttichen ©tuhtbrangeg begeben hutte.

Oft gerreif^t babei bie Vabetfdptur, wag
atterbingg faunt jematg eine Verblutung beg
Äittbeg 31W gotge hat, ba bie Vabetfdjnur nur
beim ®urchfd)neiben ftärfer blutet, währeub
beim Surdjreif en bie Vtutgefäffe fich gitrüd=
3iehen unb batb 31t bluten aufhören.

Sie fpebamme trifft in fotdjen gälten tta=
türlich feine ©djutb; höchfteng etwa bann, wenn
fie unb orfich tigerweife nach bem Vtafenfprung
einer ©ebärenben mit ftarfen Sehen bag Stuf»
ftetjen ertaubt hatte.

3um ©djtuffe fott nod) ber Sieberbete»
bunggberfuthe gebacht werben, wetdfe bie
Hebammen an fdteintot geborenen ftinbern
augsufühven haben. Vei biefen SDfaniputationen
fönnen fehr teidft ernfte Vertepungen beg Äirtbeg
borfommen. ©d)on bie fogenannten §autrei3e,
Welche man bei teid)terem ©cheintobt anwenbet,
bringen bag Mrtb in ©efatfr, wenn fie unrichtig
auggeführt werben.

Stnbtafen, anfpripen mit fattem Saffer unb
reiben mit einem Xitdje wirb faum jematg
jdfaben, woht aber bag Schlagen beg ßinbeg.
Sie ©djtäge bürfeit immer nur bag
© e f ci fs treffen, höher oben am Stumpfe fönnen
fie fdjwcre Vertepungen he^öorrufen, haitpt»
fädjtid) innere Vtutungen. Stber aud) auf
bag ©efäp barf nie 31t ftarf unb nicht
mit patter fteifer §anb gefd)tagen
Werben, bamit bag Ä'iub nicht 31t heftig er»

fdjüttert werbe. Stamcuttiä) ©d)täge auf bie

Sirbetfäule müffen Permieben werben, nur bie

Seidjteile am oberen ©nbe ber Veine bürfen
getroffen werben.

Sap man burd) ein 3U het^eS .^ab^ in
ber Stufregung bag Sinb oerbrühe, wirb nid)t
borfommen, wenn man bie gute ©ewohnheit
hat, ftetg bie eigene §anb bor bem ftinb ing
Saffer 31t tauchen.

Vei fdjwerem ©cheintob, wobei bag $inb
nid)t nur nid)t atmet, fonbern auch teid)enbtap
ift unb bie ©lieber fctjtaff hängen täpt, müffen
bie ©chutpe'fchcn ©djwingungen auggeführt
werben. Stefeg fchwierige unb unter alten
Itmftänben recht gewattfame Verfahren muff
burd)aug richtig auggeführt werben, fonft ift
eg nuptog ober fügt bem Äinbe fd)Were @d)ä=
bigungen 31t.

Sa bie .fjebanune fetten in ben galt fommt,
bie ©djitlpe'fchen ©chwingungen augsuführen,
mup fie bon |jeit 3u 3«t bag betreffenbe Sa»

pitet im 2et)rbud)e nachtefen unb fich bie Vor»
fdjriften feft einprägen. Stud) empfiehlt eg fich,
an .panb ber Vefchreibung im Sehrbud) biefe
Schwingungen mit einer mögtichft gropen
Sinberpuppe 311 üben; ift feine fotdje flippe
auf3utreiben, fo fann man fich aug einem
Seintuch burch knoten unb Umwidetit mit
Schnüren ungefähr ein 9)fobett eineg Sinbeg
fetber £)errid)teu, bag für bie Hebungen genügt.

Senn immer eine Hebamme an einem Veit»
gebornen eine Vertepung bemerft, fo mup fie
fofort bie pjnjichung eineg SIr3teg bertangen;
fte wirb baburch mancheg ßinb bor fd)ioerer
©rfranfung unb Sob behüten unb fich fetber
bamit am fidjerfteu gegen berftedte Verbäd)ti=
gungen ober offene 8lufct)utbigungen fchüpert.
©täubt fie fich fetber an ber Vertepung eine
gewiffe @d)utb beimeffen 31t müffen, fo ift eg

um fo ef)er ihre ißftidjt, auf ärztliche §ülfe 31t
bringen, nub and) bann wirb fie tjieburdj ihren
guten Vuf beffer bewahren atg burd) ben Ver»
fitch, fre @nd)e âu bertufd)en.

Dont XII. Jtoujjrcß kr Dcutfdjen ©efellfdjaft
für ©eburtspülfc uttb ©ptiäkologic.

Sie Sciter ber meiften beutfehen grauen»
ftinifen, fowie eine grope gafjt bon berühmten
unb tüchtigen grauenärsten Seutfd)tanbg unb
auberer Sauber haben fich bit SJtai biefeg Sahreg
in Sregbert berfammett, um in biertägigen
inpattgreiihen Verhanbtuugeu bie gortfdjritte
auf bem ©ebiete ber grauenheitfunbe unb
©eburtgtjütfe 31t beraten.

Von ben ungemein 3at)treid)en unb interef»
fanten Vorträgen beg Äongreffeg war ein
§auptanteit ber Stfepfig bei ben Vauch»
Operationen gewibmet. 9Van befprach atfo
bie SVapregetn, welche einen beffern ©chup ber
Sunben gegen Snfeftioneit garantieren fotten.
Senn and) t)eid3utage fogar nad) gropen unb
(angbaueruben Operationen in ber Vaucht)öt)te
faft nie metjr eine fd)were Snfeftion mit tötticher
Vtutbergiftung eintritt, fofern nid)t bie betref»
feubeit Organe borper fepon mit Vafterien
burd)feud)t waren, fo treten banaep boep niept
fetten allerlei Störungen ber Teilung ein,
wetepe auf teid)te gnfeftionen 3urüdgefüprt
Werben müffen.

@g berpätt fid) bamit äf)n(ict) wie in ber
©eburtghittfe. Vei forgfättiger Veobacptuug
ber afeptifepen unb antifeptifepen Vorfd)riften
erleben wir heutzutage fepr fetten mepr ein
fcpwereg Sinbbcttfieber, fofern niept etwa Por
ber ©eburt fepon bie grau mit Sripperteimen
unb anberen Vafterien infiziert war; aber
teieptere fieberhafte ©rfranfurtgen tommen im
Socpenbett bei atter ©orgfatt bennoep immer
wieber, wenn auep fetten bor.
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Verletzungen des Kindes während
der Geburt.

(Schluß.)

Die oben ermähnte Nervenverletzung
kann auch bei der künstlichen Entwicklung des

Kopfes bei Steißlage zustande kommen, nämlich
dann, wenn die vom Rücken her auf die Schultern

gelegten Finger zu stark gekrümmt werden,
so daß die Fingerspitzen jenen Nervenstrang in
der Tiefe zwischen Hals lind Schulter zu quetschen

vermögen.
Die Entwicklung des Kindes bei Steißlagen

kann überhaupt auf mehrfache Weise

zu Verletzungen des Kindes führen. Durch
unrichtigen Zug an den Beinen können Gelenke

beschädigt und sogar Knochen gebrochen werden.
Das gefährlichste ist aber ein falsches Fassen

des Rumpfes. Wenn die Hebamme mit ihren
Händen statt des Oberschenkels und des Beckens
den Leib des Kindes umgreift, so führt dies

zu Quetschungen der Baucheingeweide und
hauptsächlich zu Zerreißung der Leber, was
dann den Tod des Kindes an innerer
Verblutung zur Folge hat.

Wenn nach Geburt des Rumpfes die Arme
gelöst werden, passiert dabei sehr leicht ein
Bruch des Oberarmknochens oder des Schlüsselbeines,

wenn der Eingriff nicht kunstgerecht
ausgeführt würd. Hat man zu früh am Rumpfe
gezogen, so bleiben die Arme in der Höhe
zwischen Kopf und Becken eingeklemmt und
bei den schwierigen Versuchen, sie

herunterzuschieben, verursacht man besonders leicht einen
Oberarmbruch.

Wird beim Versuche, den Kopf zu entwickeln,
mit roher Gewalt oder in falscher Richtung
an den Schultern gezogen, so kann eine schwere

Schädigung, event, ein Bruch der Halswirbelsäule

die Folge sein, wodurch in kurzer Zeit
der tötliche Ausgang herbeigeführt wird.

Endlich kann der Mund des Kindes verletzt
werden, wenn bei der Entwicklung des Kopfes
die in den Mund eingeführten Finger in falscher

Richtung oder zu gewaltsam ziehen. Diese
vielfachen Gefahren, denen das in Beckenendlage

zur Geburt kommende Kind ausgesetzt ist,
haben die Vorschrift veranlaßt, in solchen Fällen
stets einen Arzt zu rufen. Da aber in
Abwesenheit eines Geburtshelfers die Hebamme

gezwungen sein kann, selber Hülfe zu leisten,
so gut sie es vermag, so muß sie die großen
und zahlreichen Gefahren kennen, denen sie das
Kind durch ihr Eingreifen aussetzt.*

Sehr schwere Verletzungen kann ein Kind
bei einer Sturzgeburt erleiden. Es kommt

* Im Kantvn Zürich ist cs der Hebamme in jedem
Falle verboten, das Herausziehen eines in Bcckenend-
lage befindlichen Kindes selber auszuführen.

vor, daß die Gebärende ihre Preßwehen für
Stuhldrang hält; stürzt dann das Kind der
stehenden Fran aus den Geburtsteilen heraus,
so wird es beim Fall auf den Boden oder auf
das Nachtgeschirr eine schwere Quetschung, oft
mit Knochenbruch davontragen. Nicht selten
ist in solchen Fällen das Kind in den Abort
gestürzt, wohin sich die Gebärende wegen ihres
vermeintlichen Stuhldranges begeben hatte.

Oft zerreißt dabei die Nabelschnur, was
allerdings kaum jemals eine Verblutung des
Kindes zur Folge hat, da die Nabelschnur nur
beim Durchschneiden stärker blutet, während
beim Durchreißen die Blutgefäße sich zurückziehen

und bald zu bluten aufhören.
Die Hebamme trifft in solchen Fällen

natürlich keine Schuld; höchstens etwa dann, wenn
sie unvorsichtigerweise nach dem Blasensprung
einer Gebärenden mit starken Wehen das
Aufstehen erlaubt hatte.

Zum Schlüsse soll noch der
Wiederbelebungsversuche gedacht werden, welche die
Hebammen an scheintot geborenen Kindern
auszuführen haben. Bei diesen Manipulationen
können sehr leicht ernste Verletzungen des Kindes
vorkommen. Schon die sogenannten Hautreize,
welche man bei leichterem Scheintodt anwendet,
bringen das Kind in Gefahr, wenn sie unrichtig
ausgeführt werden.

Anblasen, anspritzen mit kaltem Wasser und
reiben mit einem Tuche wird kaum jemals
schaden, wohl aber das Schlagen des Kindes.
Die Schläge dürfen immer nur das
Gesäß treffen, höher oben am Rumpfe können
sie schwere Verletzungen hervorrufen,
hauptsächlich innere Blutungen. Aber auch auf
das Gesäß darf nie zu stark und nicht
mit harter steifer Hand geschlagen
werden, damit das Kind nicht zu heftig
erschüttert werde. Namentlich Schläge auf die

Wirbelsäule müssen vermieden werden, nur die
Weichteile am oberen Ende der Beine dürfen
getroffen werden.

Daß man durch ein zu heißes Bad in
der Aufregung das Kind verbrühe, wird nicht
vorkommen, wenn man die gute Gewohnheit
hat, stets die eigene Hand vor dem Kind ins
Wasser zu tauchen.

Bei schwerem Scheintod, wobei das Kind
nicht nur nicht atmet, sondern auch leichenblaß
ist und die Glieder schlaff hängen läßt, müssen
die Schultze'schen Schwingungen ausgeführt
werden. Dieses schwierige und unter allen
Umständen recht gewaltsame Versahren muß
durchaus richtig ausgeführt werden, sonst ist
es nutzlos oder fügt dem Kinde schwere
Schädigungen zu.

Da die Hebamme selten in den Fall kommt,
die Schultze'schen Schwingungen auszuführen,
muß sie von Zeit zu Zeit das betreffende Ka¬

pitel im Lehrbuche nachlesen und sich die
Vorschriften fest einprägen. Auch empfiehlt es sich,
an Hand der Beschreibung im Lehrbuch diese
Schwingungen mit einer möglichst großen
Kinderpuppe zu üben; ist keine solche Puppe
aufzutreiben, so kann man sich aus einem
Leintuch durch Knoten und Umwickelü mit
Schnüren ungefähr ein Modell eines Kindes
selber Herrichten, das für die Uebungen genügt.

Wenn immer eine Hebamme an einem Neu-
gebornen eine Verletzung bemerkt, so muß sie
sofort die Zuziehung eines Arztes verlangen;
sie wird dadurch manches Kind vor schwerer
Erkrankung und Tod behüten und sich selber
damit am sichersten gegen versteckte Verdächtigungen

oder offene Anschuldigungen schützen.
Glaubt sie sich selber an der Verletzung eine
gewisse Schuld Beimessen zu müssen, so ist es

um so eher ihre Pflicht, auf ärztliche Hülfe zu
dringen, und auch dann wird sie hiedurch ihren
guten Ruf besser bewahren als durch den Versuch,

die Sache zu vertuschen.

Dom X!I. Kongreß der Deutschen Gesellschaft

für Geliurtshütfe und Gynäkologie.

Die Leiter der meisten deutschen Frauenkliniken,

sowie eine große Zahl von berühmten
und tüchtigen Frauenärzten Deutschlands und
anderer Länder haben sich im Mai dieses Jahres
in Dresden versammelt, um in viertägigen
inhaltsreichen Verhandlungen die Fortschritte
auf dem Gebiete der Frauenheilkunde und
Geburtshülfe zu beraten.

Von den ungemcin zahlreichen und interessanten

Vortrügen des Kongresses war ein
Hauptanteil der Asepsis bei den
Bauchoperationen gewidmet. Man besprach also
die Maßregeln, welche einen bessern Schutz der
Wunden gegen Infektionen garantieren sollen.
Wenn auch heutzutage sogar nach großen und
langdauernden Operationen in der Bauchhöhle
fast nie mehr eine schwere Infektion mit tötlicher
Blutvergiftung eintritt, sofern nicht die
betreffenden Organe vorher schon mit Bakterien
durchseucht waren, so treten danach doch nicht
selten allerlei Störungen der Heilung ein,
welche ans leichte Infektionen zurückgeführt
werden müssen.

Es verhält sich damit ähnlich wie in der
Geburtshülfe. Bei sorgfältiger Beobachtung
der aseptischen und antiseptischen Vorschriften
erleben wir heutzutage sehr selten mehr ein
schweres Kindbettfieber, sofern nicht etwa vor
der Geburt schon die Frau mit Tripperkeimen
und anderen Bakterien infiziert war; aber
leichtere fieberhafte Erkrankungen kommen im
Wochenbett bei aller Sorgfalt dennoch immer
wieder, wenn auch selten vor.
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